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Ordentliche Hauptversammlung 
der 2invest AG 
am 27. Mai 2026 

 

I. Erläuterungen zu Tagesordnungspunkten 1 und 2 gemäß § 124a Satz 1 Nr. 2 AktG  

1. Tagesordnungspunkt 1 

Gegenstand von Tagesordnungspunkt 1 ist die Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der 
2invest AG für das Geschäftsjahr 2025, des Lageberichts der 2invest AG für das Geschäftsjahr 2025 
sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2025.  

Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss nach §§ 171, 172 Aktiengesetz 
(AktG) gebilligt. Der Jahresabschluss ist damit nach § 172 AktG festgestellt. Eine Beschlussfassung 
der Hauptversammlung ist deshalb nicht erforderlich. Zum Lagebericht der 2invest AG und zum Be-
richt des Aufsichtsrats sieht das Gesetz ebenfalls keine Beschlussfassung der Hauptversammlung 
vor. Der Vorsitzende des Aufsichtsrats wird den Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2024 
in der Hauptversammlung erläutern.  

Es ist daher nach den gesetzlichen Bestimmungen keine Beschlussfassung der Hauptversammlung 
zu Punkt 1 der Tagesordnung erforderlich. 

2. Tagesordnungspunkt 2 

Gegenstand von Tagesordnungspunkt 2 ist die Vorlage und Erörterung des Vergütungsberichtes für 
das Geschäftsjahr 2025.  

Vorstand und Aufsichtsrat haben entsprechend § 162 AktG einen Vergütungsbericht für das Ge-
schäftsjahr 2025 erstellt. Der Vergütungsbericht wurde im Rahmen der Abschlussprüfung vom Ab-
schlussprüfer geprüft. Vergütungsbericht und Prüfvermerk sind auf der Internetseite der Gesellschaft 
unter https://2invest-ag.com/corporate-governance/verguetungsbericht/ veröffentlicht. 

Eine Beschlussfassung über den Vergütungsbericht und somit zu Punkt 2 der Tagesordnung ist gem. 
§ 120a Abs. 5 AktG nicht erforderlich. 

II. Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre im Sinne des § 121 Abs. 3 Satz 3 Nr. 3 AktG 

Die Einberufung der Hauptversammlung enthält im Abschnitt „Rechte der Aktionäre“ bereits Angaben 
zu den Rechten der Aktionäre nach den § 122 Abs. 2, § 126 Abs. 1, § 127 und § 131 Abs. 1 AktG. Die 
nachfolgenden Angaben dienen der weiteren Erläuterung dieser Rechte. 

1. Ergänzung der Tagesordnung auf Verlangen von Aktionären (§ 122 Abs. 2 AktG) 

Aktionäre, deren Anteil zusammen den zwanzigsten Teil des Grundkapitals (dies entspricht am Tage 
der Einberufung der Hauptversammlung aufgerundet auf die nächste volle Aktie 287.408 Aktien) oder 
den anteiligen Betrag von 500.000 Euro des Grundkapitals erreichen, können verlangen, dass Ge-
genstände auf die Tagesordnung gesetzt und bekannt gemacht werden. Jedem neuen Gegenstand 
muss eine Begründung oder eine Beschlussvorlage beiliegen. Die Antragsteller haben nachzuweisen, 
dass sie seit mindestens 90 Tagen vor dem Tag des Zugangs des Verlangens Inhaber der Aktien sind 
und dass sie die Aktien bis zur Entscheidung des Vorstands über den Antrag halten. Der Tag der Ver-
sammlung ist nicht mitzurechnen. Bei der Berechnung der Aktienbesitzzeit findet § 70 AktG Anwen-
dung. Eine Verlegung von einem Sonntag, einem Sonnabend oder einem Feiertag auf einen zeitlich 
vorausgehenden oder nachfolgenden Werktag kommt nicht in Betracht. Das Verlangen ist an den 
Vorstand der 2invest AG zu richten und muss der Gesellschaft mindestens 30 Tage vor der Versamm-
lung, wobei der Tag des Zugangs nicht mitzurechnen ist, also bis spätestens zum Ablauf des Ablauf 
des 26. April 2026, 24:00 Uhr (MESZ) zugehen.  

Das Verlangen zur Ergänzung der Tagesordnung ist schriftlich (§ 126 BGB) an den Vorstand der Ge-
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sellschaft zu richten. Aktionäre werden gebeten, für ein entsprechendes Verlangen die folgende Post-
anschrift zu verwenden:  

2invest AG 
Ziegelhäuser Landstraße 3 
69120 Heidelberg 
 
Bekanntzumachende Ergänzungen der Tagesordnung werden unverzüglich nach Zugang des Verlan-
gens bei der Gesellschaft im Bundesanzeiger bekannt gemacht (§ 124 Abs. 1 AktG). Sie werden zu-
dem auf der Internetseite der Gesellschaft unter: 
 

https://2invest-ag.com/hauptversammlung/ 
 
 
zugänglich gemacht (§ 124a Satz 2 AktG).  

 

Die diesen Aktionärsrechten zugrunde liegenden Regelungen des Aktiengesetzes lauten wie folgt:  

§ 121 Allgemeines [Auszug]  

[...]  

(7) Bei Fristen und Terminen, die von der Versammlung zurückberechnet werden, ist der Tag 
der Versammlung nicht mitzurechnen. Eine Verlegung von einem Sonntag, einem Sonnabend 
oder einem Feiertag auf einen zeitlich vorausgehenden oder nachfolgenden Werktag kommt 
nicht in Betracht. Die §§ 187 bis 193 des Bürgerlichen Gesetzbuchs sind nicht entsprechend 
anzuwenden. [...]  

 

§ 122 Einberufung auf Verlangen einer Minderheit  

(1) Die Hauptversammlung ist einzuberufen, wenn Aktionäre, deren Anteile zusammen den 
zwanzigsten Teil des Grundkapitals erreichen, die Einberufung schriftlich unter Angabe des 
Zwecks und der Gründe verlangen; das Verlangen ist an den Vorstand zu richten. Die Satzung 
kann das Recht, die Einberufung der Hauptversammlung zu verlangen, an eine andere Form 
und an den Besitz eines geringeren Anteils am Grundkapital knüpfen. Die Antragsteller haben 
nachzuweisen, dass sie seit mindestens 90 Tagen vor dem Tag des Zugangs des Verlangens 
Inhaber der Aktien sind und dass sie die Aktien bis zur Entscheidung des Vorstands über den 
Antrag halten. § 121 Absatz 7 ist entsprechend anzuwenden. 
 
(2) In gleicher Weise können Aktionäre, deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil des 
Grundkapitals oder den anteiligen Betrag von 500 000 Euro erreichen, verlangen, daß Gegen-
stände auf die Tagesordnung gesetzt und bekanntgemacht werden. Jedem neuen Gegenstand 
muss eine Begründung oder eine Beschlussvorlage beiliegen. Das Verlangen im Sinne des 
Satzes 1 muss der Gesellschaft mindestens 24 Tage, bei börsennotierten Gesellschaften min-
destens 30 Tage vor der Versammlung zugehen; der Tag des Zugangs ist nicht mitzurechnen. 
 
(3) Wird dem Verlangen nicht entsprochen, so kann das Gericht die Aktionäre, die das Verlan-
gen gestellt haben, ermächtigen, die Hauptversammlung einzuberufen oder den Gegenstand 
bekanntzumachen. Zugleich kann das Gericht den Vorsitzenden der Versammlung bestimmen. 
Auf die Ermächtigung muß bei der Einberufung oder Bekanntmachung hingewiesen werden. 
Gegen die Entscheidung ist die Beschwerde zulässig. Die Antragsteller haben nachzuweisen, 
dass sie die Aktien bis zur Entscheidung des Gerichts halten. 
 
(4) Die Gesellschaft trägt die Kosten der Hauptversammlung und im Fall des Absatzes 3 auch 
die Gerichtskosten, wenn das Gericht dem Antrag stattgegeben hat. 
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§ 142 Bestellung der Sonderprüfer (Auszug)  

[...]  

(2) Lehnt die Hauptversammlung einen Antrag auf Bestellung von Sonderprüfern zur Prüfung 
eines Vorgangs bei der Gründung oder eines nicht über fünf Jahre zurückliegenden Vorgangs 
bei der Geschäftsführung ab, so hat das Gericht auf Antrag von Aktionären, deren Anteile bei 
Antragstellung zusammen den hundertsten Teil des Grundkapitals oder einen anteiligen Betrag 
von 100 000 Euro erreichen, Sonderprüfer zu bestellen, wenn Tatsachen vorliegen, die den 
Verdacht rechtfertigen, dass bei dem Vorgang Unredlichkeiten oder grobe Verletzungen des 
Gesetzes oder der Satzung vorgekommen sind; dies gilt auch für nicht über zehn Jahre zurück-
liegende Vorgänge, sofern die Gesellschaft zur Zeit des Vorgangs börsennotiert war. Die An-
tragsteller haben nachzuweisen, dass sie seit mindestens drei Monaten vor dem Tag der 
Hauptversammlung Inhaber der Aktien sind und dass sie die Aktien bis zur Entscheidung über 
den Antrag halten. Für eine Vereinbarung zur Vermeidung einer solchen Sonderprüfung gilt § 
149 entsprechend. [...] 

[...]  

§ 70 Berechnung der Aktienbesitzzeit 

Ist die Ausübung von Rechten aus der Aktie davon abhängig, dass der Aktionär während eines 
bestimmten Zeitraums Inhaber der Aktie gewesen ist, so steht dem Eigentum ein Anspruch auf 
Übereignung gegen ein Kreditinstitut, ein Finanzdienstleistungsinstitut, ein Wertpapierinstitut 
oder ein nach § 53 Absatz 1 Satz 1 oder § 53b Absatz 1 Satz 1 oder Absatz 7 des Kreditwe-
sengesetzes tätiges Unternehmen gleich. Die Eigentumszeit eines Rechtsvorgängers wird dem 
Aktionär zugerechnet, wenn er die Aktie unentgeltlich, von seinem Treuhänder, als Gesamt-
rechtsnachfolger, bei Auseinandersetzung einer Gemeinschaft oder bei einer Bestandsübertra-
gung nach § 13 des Versicherungsaufsichtsgesetzes oder § 14 des Gesetzes über Bauspark-
assen erworben hat. 

 

2. Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären (§ 126 Abs. 1, § 127 AktG)  

Darüber hinaus können Aktionäre der Gesellschaft Gegenanträge gegen den Vorschlag von Vorstand 
und/oder Aufsichtsrat zu einem bestimmten Punkt der Tagesordnung sowie Vorschläge zur Wahl von 
Abschlussprüfern übersenden. 

Anträge und Wahlvorschläge, die vor der Hauptversammlung zugänglich gemacht werden sollen, sind 
zu richten an die folgenden, hierfür in der Einberufung genannten Adressen bzw. Telefaxnummer der 
2invest AG: 

2invest AG 
Ziegelhäuser Landstraße 3 
69120 Heidelberg 
Telefax: +49 (0) 6221 64924-72 
E-Mail: info@2invest-ag.com 
 
Wir werden Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären, die bis zum Ablauf des 12. Mai 2026, 24:00 
Uhr (MESZ) bei den vorgenannten Adressen bzw. der Telefaxnummer eingehen und zugänglich zu 
machen sind, unverzüglich nach ihrem Eingang unter  
 

https://2invest-ag.com/hauptversammlung/ 
 
 
in der rechtlich gebotenen Weise veröffentlichen. Etwaige Stellungnahmen der Verwaltung werden 
ebenfalls unter der genannten Internet-Adresse veröffentlicht. In dem nachfolgend wiedergegebenen 
§ 126 AktG sind die Fälle genannt, in denen ein Gegenantrag und/oder dessen Begründung nicht 
zugänglich gemacht werden muss. Nach § 127 AktG muss der Vorstand einen Wahlvorschlag darüber 
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hinaus auch dann nicht zugänglich machen, wenn der Vorschlag zur Wahl von Prüfern nicht deren 
Namen, ausgeübten Beruf und Wohnort angibt.  
 
Wir weisen darauf hin, dass auch Gegenanträge, die der Gesellschaft vorab übersandt und von ihr 
zugänglich gemacht worden sind, in der Hauptversammlung nur dann behandelt werden können, 
wenn sie dort gestellt bzw. vorgetragen werden. Jeder Aktionär hat das Recht, während der Hauptver-
sammlung auch ohne vorherige Übersendung an die Gesellschaft Gegenanträge zu Gegenständen 
der Tagesordnung zu stellen. Die Regelungen des Aktiengesetzes zu Gegenanträgen von Aktionären 
im Vorfeld der Hauptversammlung, einschließlich der Voraussetzungen, unter denen von einem Zu-
gänglichmachen abgesehen werden kann, lauten wie folgt: 
 

§ 126 Anträge von Aktionären  

(1) Anträge von Aktionären einschließlich des Namens des Aktionärs, der Begründung und ei-
ner etwaigen Stellungnahme der Verwaltung sind den in § 125 Abs 1 bis 3 genannten Be-
rechtigten unter den dortigen Voraussetzungen zugänglich zu machen, wenn der Aktionär 
mindestens 14 Tage vor der Versammlung der Gesellschaft einen Gegenantrag gegen ei-
nen Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat zu einem bestimmten Punkt der Tagesord-
nung mit Begründung an die in der Einberufung hierfür mitgeteilte Adresse übersandt hat. 
Der Tag des Zugangs ist nicht mitzurechnen. Bei börsennotierten Gesellschaften hat das 
Zugänglichmachen über die Internetseite der Gesellschaft zu erfolgen. § 125 Abs. 3 gilt 
entsprechend.  

(2) Ein Gegenantrag und dessen Begründung brauchen nicht zugänglich gemacht zu werden,  

1. soweit sich der Vorstand durch das Zugänglichmachen strafbar machen würde,  

2. wenn der Gegenantrag zu einem gesetz- oder satzungswidrigen Beschluss der 
Hauptversammlung führen würde,  

3. wenn die Begründung in wesentlichen Punkten offensichtlich falsche oder irreführende 
Angaben oder wenn sie Beleidigungen enthält,  

4. wenn ein auf denselben Sachverhalt gestützter Gegenantrag des Aktionärs bereits zu 
einer Hauptversammlung der Gesellschaft nach § 125 zugänglich gemacht worden ist,  

5. wenn derselbe Gegenantrag des Aktionärs mit wesentlich gleicher Begründung in den 
letzten fünf Jahren bereits zu mindestens zwei Hauptversammlungen der Gesellschaft 
nach § 125 zugänglich gemacht worden ist und in der Hauptversammlung weniger als 
der zwanzigste Teil des vertretenen Grundkapitals für ihn gestimmt hat,  

6. wenn der Aktionär zu erkennen gibt, dass er an der Hauptversammlung nicht teilneh-
men und sich nicht vertreten lassen wird, oder  

7. wenn der Aktionär in den letzten zwei Jahren in zwei Hauptversammlungen einen von 
ihm mitgeteilten Gegenantrag nicht gestellt hat oder nicht hat stellen lassen.  

Die Begründung braucht nicht zugänglich gemacht zu werden, wenn sie insgesamt mehr als 
5000 Zeichen beträgt.  

(3) Stellen mehrere Aktionäre zu demselben Gegenstand der Beschlußfassung Gegenanträge, 
so kann der Vorstand die Gegenanträge und ihre Begründungen zusammenfassen. 
 
(4) Im Fall der virtuellen Hauptversammlung gelten Anträge, die nach den Absätzen 1 bis 3 zu-
gänglich zu machen sind, als im Zeitpunkt der Zugänglichmachung gestellt. Die Gesellschaft hat 
zu ermöglichen, dass das Stimmrecht zu diesen Anträgen ausgeübt werden kann, sobald die 
Aktionäre die gesetzlichen oder satzungsmäßigen Voraussetzungen für die Ausübung des 
Stimmrechts nachweisen können. Sofern der Aktionär, der den Antrag gestellt hat, nicht ord-
nungsgemäß legitimiert und, sofern eine Anmeldung erforderlich ist, nicht ordnungsgemäß zur 
Hauptversammlung angemeldet ist, muss der Antrag in der Versammlung nicht behandelt wer-
den. 
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§ 127 Wahlvorschläge von Aktionären [Auszug]  

Für den Vorschlag eines Aktionärs zur Wahl von Abschlussprüfern gilt § 126 sinngemäß. Der 
Wahlvorschlag braucht nicht begründet zu werden. Der Vorstand braucht den Wahlvorschlag 
auch dann nicht zugänglich zu machen, wenn der Vorschlag nicht die Angaben nach § 124 Ab-
satz 3 Satz 4 und § 125 Abs. 1 Satz 5 enthält. [...]  

§ 124 Bekanntmachung von Ergänzungsverlangen; Vorschläge zur Beschlussfassung [Auszug]  

[...]  

(3) [...] Der Vorschlag zur Wahl von Prüfern hat deren Namen, ausgeübten Beruf und Wohnort 
anzugeben.  

[...] 
 

§ 125 Mitteilungen für die Aktionäre und an Aufsichtsratsmitglieder [Auszug]  

(1) [...] Bei börsennotierten Gesellschaften sind einem Vorschlag zur Wahl von Aufsichtsrats-
mitgliedern Angaben zu deren Mitgliedschaft in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten 
beizufügen; Angaben zu ihrer Mitgliedschaft in vergleichbaren in- und ausländischen Kontroll-
gremien von Wirtschaftsunternehmen sollen beigefügt werden.  

[...]  

3. Auskunftsrecht des Aktionärs (§ 131 Abs. 1 AktG) 

In der Hauptversammlung steht jedem Aktionär, der an der Hauptversammlung teilnimmt, ein Aus-
kunftsrecht gemäß § 131 Abs. 1 AktG zu. Danach ist jedem Aktionär auf Verlangen in der Hauptver-
sammlung vom Vorstand Auskunft über Angelegenheiten der Gesellschaft zu geben, soweit sie zur 
sachgemäßen Beurteilung des Gegenstands der Tagesordnung erforderlich ist. Die Auskunftspflicht 
erstreckt sich auch auf die rechtlichen und geschäftlichen Beziehungen der 2invest AG zu einem ver-
bundenen Unternehmen. Auskunftsverlangen sind in der Hauptversammlung grundsätzlich mündlich 
im Rahmen der Aussprache zu stellen.  

Die diesen Aktionärsrechten zugrunde liegenden Regelungen des Aktiengesetzes, die auch bestim-
men, unter welchen Voraussetzungen die Auskunft verweigert werden darf, lauten wie folgt:  

§ 131 Auskunftsrecht des Aktionärs  

(1) Jedem Aktionär ist auf Verlangen in der Hauptversammlung vom Vorstand Auskunft über 
Angelegenheiten der Gesellschaft zu geben, soweit sie zur sachgemäßen Beurteilung des Ge-
genstands der Tagesordnung erforderlich ist. Die Auskunftspflicht erstreckt sich auch auf die 
rechtlichen und geschäftlichen Beziehungen der Gesellschaft zu einem verbundenen Unter-
nehmen. Macht eine Gesellschaft von den Erleichterungen nach § 266 Absatz 1 Satz 3, § 276 
oder § 288 des Handelsgesetzbuchs Gebrauch, so kann jeder Aktionär verlangen, dass ihm in 
der Hauptversammlung über den Jahresabschluss der Jahresabschluss in der Form vorgelegt 
wird, die er ohne diese Erleichterungen hätte. Die Auskunftspflicht des Vorstands eines Mutter-
unternehmens (§ 290 Abs. 1, 2 des Handelsgesetzbuchs) in der Hauptversammlung, der der 
Konzernabschluss und der Konzernlagebericht vorgelegt werden, erstreckt sich auch auf die 
Lage des Konzerns und der in den Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen.  

[ … vom Abdruck der Absätze 1a – 1f wird abgesehen, da diese nur für die virtuelle Hauptver-
sammlung relevant sind] 

(2) Die Auskunft hat den Grundsätzen einer gewissenhaften und getreuen Rechenschaft zu 
entsprechen. Die Satzung oder die Geschäftsordnung gemäß § 129 kann den Versammlungs-
leiter ermächtigen, das Frage- und Rederecht des Aktionärs zeitlich angemessen zu beschrän-
ken, und Näheres dazu bestimmen.  
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(3) Der Vorstand darf die Auskunft verweigern,  

1. soweit die Erteilung der Auskunft nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung geeignet 
ist, der Gesellschaft oder einem verbundenen Unternehmen einen nicht unerheblichen 
Nachteil zuzufügen;  

2. soweit sie sich auf steuerliche Wertansätze oder die Höhe einzelner Steuern bezieht;  

3. über den Unterschied zwischen dem Wert, mit dem Gegenstände in der Jahresbilanz an-
gesetzt worden sind, und einem höheren Wert dieser Gegenstände, es sei denn, dass 
die Hauptversammlung den Jahresabschluss feststellt;  

4. über die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden, soweit die Angabe dieser Methoden im 
Anhang ausreicht, um ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Ver-
mögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft im Sinne des § 264 Abs. 2 des Han-
delsgesetzbuchs zu vermitteln; dies gilt nicht, wenn die Hauptversammlung den Jahres-
abschluss feststellt;  

5. soweit sich der Vorstand durch die Erteilung der Auskunft strafbar machen würde;  

6. soweit bei einem Kreditinstitut, einem Finanzdienstleistungsinstitut oder einem Wertpapi-
erinstitut Angaben über angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sowie 
vorgenommene Verrechnungen im Jahresabschluss, Lagebericht, Konzernabschluss 
oder Konzernlagebericht nicht gemacht zu werden brauchen;  

7. soweit die Auskunft auf der Internetseite der Gesellschaft über mindestens sieben Tage 
vor Beginn und in der Hauptversammlung durchgängig zugänglich ist.  

Aus anderen Gründen darf die Auskunft nicht verweigert werden.  

(4) Ist einem Aktionär wegen seiner Eigenschaft als Aktionär eine Auskunft außerhalb der 
Hauptversammlung gegeben worden, so ist sie jedem anderen Aktionär auf dessen Verlangen 
in der Hauptversammlung zu geben, auch wenn sie zur sachgemäßen Beurteilung des Gegen-
stands der Tagesordnung nicht erforderlich ist. [...] Der Vorstand darf die Auskunft nicht nach 
Absatz 3 Satz 1 Nr. 1 bis 4 verweigern. Sätze 1 und 3 gelten nicht, wenn ein Tochterunterneh-
men (§ 290 Abs. 1, 2 des Handelsgesetzbuchs), ein Gemeinschaftsunternehmen (§ 310 Abs. 1 
des Handelsgesetzbuchs) oder ein assoziiertes Unternehmen (§ 311 Abs. 1 des Handelsge-
setzbuchs) die Auskunft einem Mutterunternehmen (§ 290 Abs. 1, 2 des Handelsgesetzbuchs) 
zum Zwecke der Einbeziehung der Gesellschaft in den Konzernabschluss des Mutterunterneh-
mens erteilt und die Auskunft für diesen Zweck benötigt wird.  

(5) Wird einem Aktionär eine Auskunft verweigert, so kann er verlangen, dass seine Frage und 
der Grund, aus dem die Auskunft verweigert worden ist, in die Niederschrift über die Verhand-
lung aufgenommen werden. 

Ferner ist der Versammlungsleiter nach der Satzung der Gesellschaft zu verschiedenen Leitungs- und 
Ordnungsmaßnahmen in der Hauptversammlung berechtigt, zu denen auch die Beschränkung des 
Frage- und Rederechts gehört. Die zugrunde liegenden Regelungen der Satzung der 2invest AG lau-
ten wie folgt:  

§ 11 Hauptversammlung; Ort und Einberufung, Abstimmung 

9. Den Vorsitz in der Hauptversammlung führt der Vorsitzende des Aufsichtsrats, im Fall seiner 
Verhinderung oder wenn er zur Übernahme des Vorsitzes in der Hauptversammlung nicht bereit 
ist, sein Stellvertreter. Wenn sowohl der Vorsitzende des Aufsichtsrats als auch sein Stellvertre-
ter verhindert oder zur Übernahme des Vorsitzes in der Hauptversammlung nicht bereit sind, 
wird der Vorsitzende durch die Hauptversammlung gewählt. Der Vorsitzende leitet die Verhand-
lungen und bestimmt die Reihenfolge der Verhandlungsgegenstände sowie die Art und Form 
der Abstimmung. Der Vorsitzende kann das Frage- und Rederecht der Aktionäre zeitlich ange-
messen beschränken; er kann insbesondere den zeitlichen Rahmen des Versammlungsver-
laufs, der Aussprache zu den Tagesordnungspunkten sowie des einzelnen Rede- oder Frage-
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beitrags angemessen festsetzen.  

 

III. Gesamtzahl der Aktien und der Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptver-
sammlung gemäß § 124a Satz 1 Nr. 4 AktG  

Im Zeitpunkt der Einberufung ist das Grundkapital der Gesellschaft in Höhe von EUR 5.748.154,00 in 
5.748.154 Stückaktien mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von EUR 1,00 je Aktie eingeteilt. 
Die Gesamtzahl der Stimmrechte, die im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung ausgeübt 
werden können, beträgt 5.748.154 Stimmen. Jede Aktie gewährt grundsätzlich eine Stimme in der 
Hauptversammlung. Die Gesellschaft hält zum Zeitpunkt der Einberufung dieser Hauptversammlung 
251.524 eigene Aktien. Die Gesamtzahl der stimmberechtigten Aktien der 2invest AG zum Zeitpunkt 
der Einberufung der Hauptversammlung beträgt daher 5.496.630. Unterschiedliche Aktiengattungen 
bestehen nicht. 


